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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1992

Norm

StGB §70

StGB §130

StGB §141 Abs1

Rechtssatz

Diebstähle einer Sonnenbrille, um damit ein "blaues Auge" zu verdecken, und von Lebensmitteln aus Hunger stehen -

ähnlich wie ein Handeln aus Not oder zur Befriedigung eines Gelüstes - geradezu im Widerspruch zu der im § 70 StGB

normierten gewerbsmäßigen Absicht.
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